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Ihr Schreiben vom 28. März 2024 (Az: 213-21432-31) 

Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Dr. Tautz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 28. März 2024, mit dem der Beschluss des G-BA vom 7. März 
2024 über eine Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) zur Umsetzung der im Epidemio-
logischen Bulletin Nummer 2 vom 11. Januar 2024 veröffentlichten STIKO-Empfehlungen zur 
Impfung gegen COVID-19 nicht beanstandet wurde, Sie aber zugleich um Prüfung der folgenden 
Punkte bitten: 

1. In der SI-RL in Spalte 2 unter „Indikationsimpfung“ wird unter 2. nur von Bewohnenden von 
Einrichtungen der Pflege gesprochen, während die STIKO hier auch auf Personen mit einem 
erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe abstellt; diese Einrichtungen fehlen derzeit in der SI-RL. 

2. Im Abschnitt "Indikationsimpfung" bei der Gruppe der "Familienangehörigen und engen 
Kontaktpersonen" hat die STIKO den Einschub "ab dem Alter von 6 Monaten" ergänzt, der 
jedoch in der SI-RL fehlt. 

 

Ihren Hinweisen sind wir mit folgendem Ergebnis nachgegangen: 

Zu 1.: 

Mit Beschluss vom 20. Juli 2023 wurde die im Epidemiologischen Bulletin Nummer 21 vom 
25. Mai 2023 veröffentlichte STIKO-Empfehlung zur „Implementierung der COVID-19-Impfung in 
die allgemeinen Empfehlungen der STIKO 2023“ in der Schutzimpfungs-Richtlinie umgesetzt. 

Im Epidemiologischen Bulletin Nummer 21 vom 25. Mai 2023 findet sich in Bezug auf die STIKO-
Empfehlungen zur „Implementierung der COVID-19-Impfung in die allgemeinen Empfehlungen 
der STIKO 2023“ folgende Tabelle: 
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In Umsetzung dieser STIKO-Empfehlungen wurde mit Beschluss vom 20. Juli 2023 die Zeile CO-
VID-19 in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie neugefasst. Dabei wurde in den Tragenden 
Gründen darauf hingewiesen, dass „die Empfehlung der STIKO zur Indikationsimpfung von „Per-
sonen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe“ nicht übernommen [wird], da unabhängig von einem Aufenthalt in Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe sich ein Leistungsanspruch zur Impfung gegen COVID-19 bereits auf-
grund ihres erhöhten Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf nach Ziffer 1 des entsprechen-
den Abschnittes zur Indikationsimpfung ergibt.“ Dieser Beschluss vom 20. Juli 2023 wurde durch 
das Bundesministerium für Gesundheit mit Schreiben vom 17. August 2023 nicht beanstandet. 

Da die Personengruppe der „Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheits-
verlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe“ in der Fassung des Epidemiologischen Bulletins 
Nummer 2 vom 11. Januar 2024 hinsichtlich der Aktualisierung der STIKO-Empfehlungen zur Imp-
fung gegen COVID-19 insofern nicht neu ist, hat sich der G-BA im Beschluss vom 7. März 2024 
nicht erneut damit befasst. 

Zu 2.: 

Im Epidemiologischen Bulletin Nummer 2 vom 11. Januar 2024 zur Aktualisierung der STIKO-
Empfehlungen zur Impfung gegen COVID-19 findet sich folgende Tabelle: 
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Mit Beschluss vom 7. März 2024 wurden die im Epidemiologischen Bulletin Nummer 2 vom 
11. Januar 2024 veröffentlichten STIKO-Empfehlungen zur „Aktualisierung der COVID-19-Impf-
empfehlung in den allgemeinen Empfehlungen der STIKO 2024“ in der Schutzimpfungs-Richtlinie 
umgesetzt. Dazu wurde in Anlage 1 zur Impfung gegen COVID-19 der Wortlaut an die STIKO-
Empfehlungen angeglichen. 

Nach Einleitung des Stellungnahmeverfahrens mit der Bundesärztekammer nach § 91 Absatz 5 
SGB V i. V. m. 1. Kapitel § 11 und 7. Kapitel § 4 Absatz 3 Satz 3 der VerfO des G-BA sowie der 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) fand sich in der Tabelle in den 
nur zwei Wochen später veröffentlichten jährlichen STIKO-Empfehlungen im Epidemiologischen 
Bulletin Nummer 4 vom 25. Januar 2024 zur Impfung gegen COVID-19 im Abschnitt „Indikati-
onsimpfung“ bei der Gruppe der „Familienangehörigen und engen Kontaktpersonen“ dagegen 
folgender abweichender Wortlaut: 
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Trotz der kurzfristigen Ergänzung des Einschubs „ab dem Alter von 6 Monaten“ erst im Nachgang 
zur Veröffentlichung des Epidemiologischen Bulletins Nummer 2 vom 11. Januar 2024, deren Fas-
sung Gegenstand des Stellungnahmeentwurfs des G-BA war, hat sich der G-BA bei seiner Be-
schlussfassung vom 7. März 2024 in den Tragenden Gründen damit auseinandergesetzt. Der Ein-
schub „ab dem Alter von 6 Monaten“ bei der Gruppe der „Familienangehörigen und engen Kon-
taktpersonen“ im Abschnitt „Indikationsimpfung“ wurde nicht in die Schutzimpfungs-Richtlinie 
übernommen. Der G-BA hielt diesen für verzichtbar, da sich die Altersspanne zum einen aus den 
Zulassungen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe ergibt und zum anderen nicht ersichtlich ist, wieso 
dieser Einschub lediglich für die Gruppe der „Familienangehörigen und Kontaktpersonen“ zur 
Klarstellung als erforderlich angesehen wurde, bei den „Bewohnenden von Einrichtungen der 
Pflege“ dagegen nicht. Eine derartige Ergänzung bei vergleichbaren Konstellationen erfolgt zu-
dem regelhaft bei keiner weiteren Indikation (wie z. B. Influenza). 

 

Angesichts dieser Sachlage ergab sich kein Anlass für eine nochmalige Befassung der Gremien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Josef Hecken 


